
ASR A3.5 - Raumtemperatur 
Regeln für Arbeitsstätten  

Vom Juni 2010 
(GMBl. Nr. 35 vom 23.06.2010 S. 751)  

 

Gemäß § 7 Abs. 4 der Arbeitsstättenverordnung macht das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales die anliegenden vom Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) beschlossenen Technischen 
Regeln für Arbeitsstätten bekannt:  

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für das Einrichten 
und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.  

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) ermittelt bzw. angepasst und vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach § 7 der Arbeitsstättenverordnung im Gemeinsamen 
Ministerialblatt bekannt gegeben.  

Diese ASR A3.5 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen der 
Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber 
insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. 
Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und 
den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.  

1 Zielstellung  

Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die Anforderungen an Raumtemperaturen in § 3 Abs. 1 sowie 
insbesondere im Punkt 3.5 des Anhanges der Arbeitsstättenverordnung.  

2 Anwendungsbereich  

(1) Diese Arbeitsstättenregel gilt für Arbeits-, Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und 
Erste-Hilfe-Räume, an die betriebstechnisch keine spezifischen raumklimatischen Anforderungen 
gestellt werden. Insbesondere gibt diese ASR eine Erläuterung zum Begriff "gesundheitlich 
zuträgliche Raumtemperatur". Zum Unterschied zwischen Raumtemperatur und Lufttemperatur vgl. 
Punkt 3.1 und 3.2.  

(2) Diese ASR enthält weiterhin Hinweise für Arbeitsräume, bei denen das Raumklima durch die 
Betriebstechnik bzw. Technologie unvermeidbar beeinflusst wird.  

(3) Diese ASR enthält keine Regelungen für Arbeitsräume, an die aus betriebstechnischen Gründen 
besondere Anforderungen an das Raumklima gestellt werden (z. B. Kühlräume, medizinische 
Bäder).  

(4) Anforderungen an Raumtemperaturen in Unterkünften und Sanitärräumen auf Baustellen sind in 
dieser ASR nicht enthalten. Hinweise für Unterkünfte enthält die ASR A4.4 "Unterkünfte".  

3 Begriffsbestimmungen  

3.1 Die Raumtemperatur ist die vom Menschen empfundene Temperatur. Sie wird u. a. durch die 
Lufttemperatur und die Temperatur der umgebenden Flächen (insbesondere Fenster, Wände, Decke, 
Fußboden) bestimmt.  

3.2 Die Lufttemperatur ist die Temperatur der den Menschen umgebenden Luft ohne Einwirkung 
von Wärmestrahlung.  

3.3 Ein Klimasummenmaß ist eine Zusammenfassung von mehreren Klimagrößen (Lufttemperatur, 
Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Wärmestrahlung).  

4 Raumtemperaturen  



4.1 Allgemeines  

(1) Der Arbeitgeber hat bereits beim Einrichten der Arbeitsstätte darauf zu achten, dass die 
baulichen Voraussetzungen an den sommerlichen Wärmeschutz nach den anerkannten Regeln der 
Technik (nach geltendem Baurecht) gegeben sind.  

(2) Eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur liegt vor, wenn die Wärmebilanz 
(Wärmezufuhr, Wärmeerzeugung und Wärmeabgabe) des menschlichen Körpers ausgeglichen ist.  

(3) Die Wärmeerzeugung des Menschen ist abhängig von der Arbeitsschwere. Die Wärmeabgabe ist 
abhängig von der Lufttemperatur, der Luftfeuchte, der Luftgeschwindigkeit und der 
Wärmestrahlung. Sie wird durch die Bekleidung beeinflusst.  

(4) Für die meisten Arbeitsplätze reicht die Lufttemperatur zur Beurteilung, ob eine gesundheitlich 
zuträgliche Raumtemperatur vorhanden ist, aus. Arbeitsplätze mit hoher Luftfeuchte, 
Wärmestrahlung oder Luftgeschwindigkeit müssen gesondert betrachtet werden. Dann sind diese 
Klimagrößen zusätzlich einzeln oder gegebenenfalls nach einem Klimasummenmaß zu bewerten.  

(5) An Arbeitsplätzen mit erheblichem betriebstechnisch bedingten Wärmeeinfluss mit Belastungen 
durch Lufttemperatur, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Wärmestrahlung, Arbeitsschwere oder 
Bekleidung ist im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, ob und welche technischen, organisatorischen oder 
personenbezogenen Maßnahmen erforderlich sind und ob Hitzearbeit vorliegt.  

(6) Die Lufttemperatur wird mit einem strahlungsgeschützten Thermometer in Grad Celsius [°C] 
gemessen, dessen Messgenauigkeit +/-0,5 °C betragen soll. Die Messung erfolgt nach Erfordernis 
stündlich an Arbeitsplätzen für sitzende Tätigkeit in einer Höhe von 0,6 m und bei stehender 
Tätigkeit in einer Höhe von 1,1 m über dem Fußboden. Die Außenlufttemperatur wird stündlich 
während der Arbeitszeit ohne Einwirkung von direkter Sonneneinstrahlung gemessen. Die 
Außenlufttemperatur sollte etwa 4 m von der Gebäudeaußenwand entfernt und in einer Höhe von 2 
m gemessen werden.  

(7) Luftgeschwindigkeiten (Zugluft) und Luftfeuchten werden in dieser ASR nicht betrachtet.  

4.2 Lufttemperaturen in Räumen  

(1) In Arbeitsräumen muss die Lufttemperatur in Abhängigkeit von der Arbeitsschwere und 
Körperhaltung mindestens den Werten in Tabelle 1 entsprechen, wobei diese Lufttemperatur 
während der gesamten Arbeitszeit zu gewährleisten ist.  

(2) Werden die Mindestwerte nach Tabelle 1 in Arbeitsräumen auch bei Ausschöpfung der 
technischen Möglichkeiten nicht erreicht, ist der Schutz gegen zu niedrige Temperaturen in 
folgender Rangfolge durch zusätzliche  

• arbeitsplatzbezogene technische Maßnahmen (z. B. Wärmestrahlungsheizung, Heizmatten),  
• organisatorische Maßnahmen (z. B. Aufwärmzeiten) oder  
• personenbezogene Maßnahmen (z. B. geeignete Kleidung)  

sicher zu stellen.    

Tabelle 1: Mindestwerte der Lufttemperatur in Arbeitsräumen  

Überwiegende Körperhaltung Arbeitsschwere 

 leicht mittel schwer 

Sitzen +20°C +19°C - 

Stehen, Gehen +19°C +17 °C +12 °C 



Üblicherweise reichen für die Klassifizierung der Arbeitsschwere die Angaben aus Tabelle 2 aus.  

Tabelle 2: Arbeitsschwere  

Arbeitsschwere Beispiele 
leicht leichte Hand-/Armarbeit bei ruhigem Sitzen bzw. Stehen verbunden mit 

gelegentlichem Gehen 
mittel mittelschwere Hand-/Arm- oder Beinarbeit im Sitzen, Gehen oder Stehen 
schwer schwere Hand-/Arm-, Bein- und Rumpfarbeit im Gehen oder Stehen 

(3) Die Lufttemperatur in Arbeitsräumen und den in Absatz 4 genannten Räumen soll + 26 °C nicht 
überschreiten. Bei Außenlufttemperaturen über + 26 °C gilt Punkt 4.4.  

(4) In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und Erste-Hilfe-Räumen muss während der 
Nutzungsdauer eine Lufttemperatur von mindestens + 21 °C herrschen; in Toilettenräumen darf die 
Lufttemperatur durch Lüftungsvorgänge, die durch die Benutzer ausgelöst werden, kurzzeitig 
unterschritten werden.  

(5) In stationären Toilettenanlagen, die für Beschäftigte bei Arbeiten im Freien oder für gelegentlich 
genutzte Arbeitsstätten eingerichtet werden, muss während der Nutzungsdauer eine Lufttemperatur 
von + 21 °C erreicht werden können.  

(6) In Waschräumen, in denen Duschen installiert sind, soll die Lufttemperatur während der 
Nutzungsdauer mindestens + 24 °C betragen.  

4.3 Übermäßige Sonneneinstrahlung  

(1) Fenster, Oberlichter und Glaswände, die der Tageslichtversorgung dienen, sind so zu gestalten, 
dass eine ausreichende Tageslichtversorgung gewährleistet ist und gleichzeitig störende Blendung 
und übermäßige Erwärmung 
vermieden werden.  

(2) Führt die Sonneneinstrahlung durch Fenster, Oberlichter und Glaswände zu einer Erhöhung der 
Raumtemperatur über +26 °C, so sind diese Bauteile mit geeigneten Sonnenschutzsystemen 
auszurüsten. Störende direkte Sonneneinstrahlung auf den Arbeitsplatz ist zu vermeiden.  

(3) Beispiele für gestalterische Maßnahmen für Sonnenschutzsysteme enthält Tabelle 3. Dabei sind 
die Ausrichtung der Arbeitsräume und die jeweiligen Fensterflächenanteile zu beachten. Außerdem 
können z. B. Vordächer, Balkone, feststehende Lamellen oder Bepflanzungen einen wirkungsvollen 
Sonnenschutz bieten  

Tabelle 3: Gestaltungsbeispiele für Sonnenschutzsysteme  

  Gestaltungsbeispiele für Sonnenschutzsysteme 

a) Sonnenschutzvorrichtungen, die das Fenster von außen beschatten (z. B. Jalousien oder 
hinterlüftete Markisen) 

b) im Zwischenraum der Verglasung angeordnete reflektierende Vorrichtungen 

c) innenliegende hochreflektierende oder helle Sonnenschutzvorrichtungen 

d) Sonnenschutzverglasungen (innerhalb eines Sonnenschutzsystems, Blendschutz und Lichtfarbe 
sind zu beachten) 

4.4 Arbeitsräume bei einer Außenlufttemperatur über + 26 °C  

(1) Wenn die Außenlufttemperatur über + 26 °C beträgt und unter der Voraussetzung, dass geeignete 
Sonnenschutzmaßnahmen nach Punkt 4.3 verwendet werden, sollen beim Überschreiten einer 
Lufttemperatur im Raum von + 26 °C zusätzliche Maßnahmen, z. B. nach Tabelle 4, ergriffen 
werden. In Einzelfällen kann das Arbeiten bei über + 26 °C zu einer Gesundheitsgefährdung führen, 
wenn z. B.:  



• schwere körperliche Arbeit zu verrichten ist,  
• besondere Arbeits- oder Schutzbekleidung getragen weren muss, die die Wärmeabgabe stark 

behindert oder  
• hinsichtlich erhöhter Lufttemperatur gesundheitlich Vorbelastete und besonders 

schutzbedürftige Beschäftigte (z. B. Jugendliche, Ältere, Schwangere, stillende Mütter) im 
Raum tätig sind.  

In solchen Fällen ist über weitere Maßnahmen anhand einer angepassten Gefährdungsbeurteilung 
zu entscheiden.  

(2) Bei Überschreitung der Lufttemperatur im Raum von +30 °C müssen wirksame Maßnahmen 
gemäß Gefährdungsbeurteilung (siehe Tabelle 4) ergriffen werden, welche die Beanspruchung der 
Beschäftigten reduzieren. Dabei gehen technische und organisatorische gegenüber 
personenbezogenen Maßnahmen vor.  

Tabelle 4: Beispielhafte Maßnahme  

  Beispielhafte Maßnahmen 

a) effektive Steuerung des Sonnenschutzes (z. B. Jalousien auch nach der Arbeitszeit geschlossen 
halten) 

b) effektive Steuerung der Lüftungseinrichtungen (z. B. Nachtauskühlung) 

c) Reduzierung der inneren thermischen Lasten (z. B. elektrische Geräte nur bei Bedarf betreiben) 

d) Lüftung in den frühen Morgenstunden 

e) Nutzung von Gleitzeitregelungen zur Arbeitszeitverlagerung 

f) Lockerung der Bekleidungsregelungen 

g) Bereitstellung geeigneter Getränke (z. B. Trinkwasser) 

(3) Wird die Lufttemperatur im Raum von + 35 °C überschritten, so ist der Raum für die Zeit der 
Überschreitung ohne  

• technische Maßnahmen (z. B. Luftduschen, Wasserschleier),  
• organisatorische Maßnahmen (z. B. Entwärmungsphasen) oder  
• persönliche Schutzausrüstungen (z. B. Hitzeschutzkleidung),  

wie bei Hitzearbeit, nicht als Arbeitsraum geeignet.  

(4) Technische Maßnahmen, die die Lufttemperatur reduzieren, dürfen die absolute Luftfeuchte 
nicht erhöhen.  

Ausgewählte Literaturhinweise:  

• BGI 579 Hitzearbeit  
• BGl 827 Sonnenschutz im Büro  
• BGI 7002 Beurteilung von Hitzearbeit - BGI 7003 Beurteilung des Raumklimas  
• LV16 Kenngrößen zur Beurteilung raumklimatischer Grundparameter  

 


